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Beschlussvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 604/2017 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Hauptamt Datum: 19.07.2017 
Bearbeiter: Claudia Wittke Wahlperiode 2014 - 2019 

 
Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Ortschaftsrat Lüderitz 08.08.2017 einstimmig   6  |    0   |    0 

Ortschaftsrat Tangerhütte 15.08.2017 mehrheitlich   5  |    2   |    1 

Ausschuss für Soziales, Bildung, 
Kultur und Sport 

14.08.2017 einstimmig   7  |    0   |    1 

Hauptausschuss 21.08.2017 einstimmig 10  |    0   |    0 

Stadtrat 30.08.2017 einstimmig 20  |    0   |    1 

 
Betreff: 1. Änderung der Haus- und Badeordnung der EGem Stadt Tangerhütte für  
            die Freibäder Tangerhütte und Lüderitz 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt beiliegende 1. Änderung zur Haus- und Badeordnung der 
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Freibäder Tangerhütte und Lüderitz. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 2017  
EUR Produkt-Konto:  

ggf. Stellungnahme 
Kämmerei 

 

 
Anlagen: 1. Änderung der Haus- und Badeordnung 
      durchgeschriebene Fassung der Haus- und Badeordnung 
  
 

 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Nach Beschluss des Stadtrates der Beschlussvorlage BV 603/2017 zur Förderung des 
Ehrenamtes der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, ist es zur rechtlichen Legitimation für 
den freien Eintritt der Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren der EGem Stadt 
Tangerhütte sowie den Mitgliedern der Jugendwehren und Kinderwehren notwendig die 
Haus- und Badeordnung vom 13.04.2016 dahingehend zu ändern, dass diese die 
Ausnahmeregelung zum Besitz einer gültigen Eintrittskarten und zur Entrichtung des 
Eintrittspreises für den genannten Personenkreis enthält. 
 
In der beigefügten Anlage erhalten sie die 1. Änderung zur Haus- und Badeordnung, die 
unter Punkt III folgenden Zusatz erhalten hat: 
 
„Alle aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Einheitsgemeinde Stadt   
Tangerhütte und die Mitglieder der Jugendfeuerwehren sowie der Kinderfeuerwehren   
erhalten, unter Vorlage ihres Feuerwehrdienstausweises, freien Eintritt in die Freibäder  
Lüderitz und Tangerhütte.“ 
 
Weitere Änderungen der Haus- und Badeordnung wurden nicht vorgenommen. 
 
Für Ihre Unterlagen erhalten Sie zudem eine durchgeschriebene Haus- und Badeordnung in 
der Fassung der 1. Änderung. 
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